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Feststellung Jahresabschluss Städtisches Wasserwerk Kenzingen für das 
Wirtschaftsjahr 2022 
 
Beschlussfolge: 
Gemeinderat öffentlich 27.07.2023 
 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt: 

 
2. Der Jahresverlust wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet. 
 
 
Begründung: 
 
Der Jahresbericht des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk Kenzingen für das 
Wirtschaftsjahr 2022 ist Bestandteil der Jahresrechnung der Stadt Kenzingen (Seiten 
325-340).  

 
Nach § 16 des Eigenbetriebsgesetzes ist der Jahresabschluss dem Gemeinderat zur 
Feststellung zuzuleiten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Erfolgs-
rechnung (G&V), der Vermögensplanung sowie einem Lagebericht. 
 
Der Abschluss 2022 wurde mit dem Steuerberatungsbüro Anselm in Ettenheim er-
stellt. 

1.1 Bilanzsumme 
 

3.980.035,17 Euro 

1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf   
 - das Anlagevermögen 3.139.026,84 Euro 
 - das Umlaufvermögen 

 
841.008,33 Euro 

1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf   
 - das Eigenkapital 561.647,42 Euro 
 - Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.242.774,86 Euro 
 - die Rückstellungen 18.900,00 Euro 
 - die Verbindlichkeiten 2.156.712,89 Euro 
1.2 Jahresverlust 60.749,71 Euro 

 



- 2 - 

 
Neben der Feststellung des Jahresabschlusses entscheidet der Gemeinderat auch 
über die Behandlung des Jahresergebnisses. 
 
Der Verwaltungs-und Finanzausschuss hat den Abschluss in seiner Sitzung am 
12.07.2023 beraten und empfiehlt dem Beschlussantrag zuzustimmen. 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
EB WVK 
Kostenstelle 41105330 
 
 
 
 
Kenzingen, 18. Juli 2023 
 
 
 
 
 

Matthias Guderjan 
Bürgermeister 

Markus Bührer 
Fachbereich 1 

Janine Daul 
Fachbereich 1 
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